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Zitat von Bolzbold

In NRW stehen Klausuren und Klassenarbeiten schon lange nicht mehr unter
Genehmigungsvorbehalt der Schulleitung. Der "Drittelerlass" gilt nicht mehr.

Insofern muss man sich da keine Sorgen machen - gleichwohl wird die Schulleitung, der
man in der Regel ja drei Exemplare der Klausur vorlegt, irgendwann nachfragen, ob es
besondere Probleme gab.

Genau. Den Erlass gibt es nicht mehr. Das ist bei mir auch schon etwas her. Aber unsere
Oberstufenleitung möchte trotzdem, dass man in so einem Fall "mit ihr spricht". Da passiert
dann in der Regel gar nichts, außer, dass sie informiert ist und ein besseres Bild über die
Leistungen der Stufe hat. Vielleicht ist das ja in anderen Fächern auch so und man müsste sich
Maßnahmen überlegen.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/67550-was-passiert-wenn-die-wiederholungsklausur-wieder-zu-schlecht-
wird/?postID=869836#post869836

https://www.lehrerforen.de/thread/67550-was-passiert-wenn-die-wiederholungsklausur-wieder-zu-schlecht-wird/?postID=869835#post869835
https://www.lehrerforen.de/thread/67550-was-passiert-wenn-die-wiederholungsklausur-wieder-zu-schlecht-wird/?postID=869836#post869836
https://www.lehrerforen.de/thread/67550-was-passiert-wenn-die-wiederholungsklausur-wieder-zu-schlecht-wird/?postID=869836#post869836

